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Unfallgutachten  

Beweissicherungen 
Fahrzeugbewertungen 

Wertgutachten 
Reparaturprüfungen 
Rechnungsprüfungen 

Unfallbericht und  
Schnellratgeber für 
den Schadensfall 
 

Bei einem unverschuldetem Unfall  

übernimmt die Versicherung des  

Unfallgegners die Kosten für einen  

Anwalt und einen von Ihnen  

beauftragten Sachverständigen.  

 

Mögliche Ansprüche können teilweise 

erst mit einer kompetenten Rechtsver-

tretung durchgesetzt werden, da die 

Erfahrung zeigt, dass die gegnerischen 

Versicherungen immer ihre eigenen  

Interessen vertreten !  

 

TIPP 
Bagatellschäden 

 

Viele Versicherungen versuchen vorab 

im telefonischen Gespräch auf die 

Schadenminderungspflicht hinzuweisen, 

den Geschädigten zu beeinflussen, 

um Reparaturkosten zu bagatellisieren 

und somit Sachverständigen- und  

Anwaltskosten einzusparen.  

 

Lassen Sie die Reparaturkosten einen 

freien Sachverständigen einschätzen !  

Diese Auskunft erhalten Sie bei einem 

seriösen Sachverständigen kostenlos !  

SIE HABEN DAS RECHT AUF: 

• einen Anwalt Ihrer Wahl 

• auf die freie Wahl der Reparaturwerkstatt 

• freie Entscheidung, ob und wie Sie den Scha-
den reparieren lassen 

• freie Wahl des Gutachters 

• den zur Reparatur erforderlichen Geldbetrag 

• einen Mietwagen während der Reparaturzeit 
oder eine Entschädigung für den Nutzungsaus-
fall 

• Reparatur, solange die Reparaturkosten die 
Kosten der Wiederbeschaffung eines gleichwer-
tigen Fahrzeugs nicht um mehr als 30 Prozent 
übersteigt 

• Anspruch auf Schmerzensgeld bei Personen-
schäden 

• weitere Schadenspositionen wie Porto– Tele-
fonkosten, Umbaukosten, etc. 

• ggfs. Wertminderung  

Nach dem Unfall  -  sollten Sie niemals ! 

• vor Ort Ihre Unfallschuld eingestehen! 

• vom Unfallgegner oder dessen Versicherung 
beeinflussen lassen! 

• Vereinbarungen mit der gegnerischen Versi-
cherung z.B. über die Wahl der Werkstatt oder 
des Sachverständigen eingehen ! 

TIPP 
Nach der polizeilichen Aufnahme des Unfallscha-
dens sollten Sie Ihren verkehrsrechtsversierten 
Anwalt des Vertrauens konsultieren und einen un-
abhängigen Sachverständigen beauftragen ! 
 
Niemals sollte die Versicherung des Schädigers 
auch gleichzeitig Ihr Ratgeber sein !   

HINWEIS: 

 

24h Service  0171-7027757 

24h Service  0171-7027757 

Weitere Informationen unter 
 

www.hannover-sachverstaendiger.de 

KFZ-Sachverständigenbüro 
Thomas Stowasser 

 

Unfallschäden und Fahrzeugbewertungen 




